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Verordnung.
Nachdem Serenissimae Hochfürstl. Durchs , unsere gnädigste

Frau Landes - Administratorin die bisherigen Aufhetzereien gegen das neue
hiesige Gesangbuch, mit äußerstem Mißfallen vernommen, auch uns dahex
per rescriptum vom Lasten dieses gnädigst befohlen haben, wider derglei¬
chen Unternehmungen ein geschärftes Mandat im ganzen Lande ergehen zu
laßen : und dann noch so gar einige Unterthanen stch erfrechet haben sollen,
diejenigen, die das neue Gesangbuch gerne und willig annehmen wollen,
davon abzuhalten, mit allerhand Drohungen zu belegen , und dkeserwegen
nachcheilige Zusammenkünfte anzustellen : Dannenhero allem diesem Unwe¬
sen nunMehro nicht länger nachgesehen werden kann ; so werden alle und
jedeAufhetzereien w ider das neue Gesangbuch, alle desfalsige Zusammen¬
künfte , es sey

^
in öffentlichen oder Privat - Hausern, oder wo sie sonst vor-

genoMmen werden dürsten, vorzüglich aber auch alle Drohungen und Be¬
leidigungen, eö sey in Worten oder in der That, gegen dieienigen , welche
für das neue Gesangbuchgestimmet sind, hierdurch ernsthaft und bey Stra¬
fe, daß wider dergleichen schlechtgesinnte Unterthanen so fort mit der, sol¬
chen Ruhsstöherern und Aufwieglern gebührenden harten Ahndung verfahr
ren werden solle, untersaget, auch den Amtleuten, Predigern und sonsti¬
gen in öffentlichen Aemtern stehenden Personen, hierdurch nachdrücklichst
und bey Strafe schwerer Verantwortung aufgegeben , über dieses wohlge¬
meinte Berboth nicht nur fleißig zu vigiliren, sondern auch die Contrave-
EnteN , ohne Ansehen der Person sofort beym Consistrxio Hieselbst, zur ge-



- - L7 ^ l — — — » '

- ührenden Bestrafung , anzuzekgen . Wornach sich also ein jeder genauest
zu richten , und für Schaden zu hüten haben wird » Gegeben Jever,
den Z i sie» May 17 ^,3.

(L . 8 ) Aus Russisch - Kayserl » Consistorio.

Gerichtliche Proclamat. und Publicat.
r Demnach zur Berichtigung des im Jahr 1791 in Hochfürstl

V Anhalt - Zerbstifchen Kriegesdiensten zu Luxemburg verstorbenen Compag-
^ nie ^ eldscheexs , Johann Schmidt nachgelassenen Erbschaftsmaße , vom

Milttairgerlchtswegen Hieselbst convvcatio creditorum etpräteirdentiüm cum
proclamate erkannt worden ist : So werden alle und jede , welche an der

Nachlaßenfchaft des vorgedachten Compagnie Feldstheers Johann Schmidt,
ein Erbrecht , oder sonstige Forderungen und Ansprüche , sie mögen herrüh¬
ren aus welchem Grunde sie wollen, . zu > haben vermeinen , nicht weniger
dieicnigen, . welche der Maße schuldig sind , oder Pfänder von derselben in
Händen haben , hiedurch peremtorie resp . bei Verlust des Erb - und Pfand¬
rechts, , auch bei Strafe der Präclusion, , des ewigen , Stillschweigens und
doppelter Zahlung dergestalt ciklret und vorgekaden , daß sie, und zwar die

Einheimischen binnen 6 , die Auswärtigen aber binnen 12 Wochen von
Zeit der - ersten Publication ihre Forderungen und Schulden , entweder in
Person oder Lurch genügsame Bevollmächtigte bei hiesige Militair Gerichte
ad protocollum anzeigen , liquidiren , und bescheinigen und hiernach st wer¬
tere rechtliche Verfügungen gewärtigen sollen » . Wornach rc. Jever,
den 21 sten May 179z . . >

( ^ . 8 .) Russisch - Kaystrl . Militair Gericht.

sorr Hopfgarten, Oberst u» Commandank. . Jttig , p. 't. Auditeur.

2 Es sollen alte Baumaterialien , als Steine , Bretter , und

Staquetpfahle, , wie auch beschlagene Räder , Axen und Kasten , nicht we¬

niger - 8 Schaufelspaaden , Hakten , Schuppen , Spaden und sogenannte
halbe Monden w . am nächsten Donnerstag als den iZten dieses früh um
io Uhr , bey dem hiesigen Schatthause , der hiesigen Vergantungs - Ord¬

nung gemäß verkaufet werden . Jever , den , 8ten Juny , r 79
8.^ AßS Russisch sKayferl, Cqmmer.



Z . Wann von den herrschaftlichen . Garmsischeu Vorwerks - Länd«-
reyenindervon UlfertRemmers dermalen inGebrauch habende Hstergroden,
mitdaLeygehörigen 16z -MattrnLandes , sodann auch der BohneburgerAußen-
deichs Groden , ans einige. Mm / 1794 anfangende Fahre, , den Meistbie¬
tenden öffentlich zu verheuren , und dazu Terminus auf Montag , den 17km
Iuny dieses Jahrs ist angeseHet worden ; so können , sich die Liebhaber zur
Erheurung der gedachten Pachtstücke an dem besagten TÄge, des Nachmit¬
tags um zwey Uhr , vor hiesiger CaMmer einfikden , die Conditionen , wel¬
che auch vorhero dahier zur Einsicht , zu bekommen sind, vernehmen , und
Henerung treffen . Kniphanfen , den rzsten May 1 .79z.

^.) Hochgräfliche Cammer Hieselbst.
- , Garlichs.

Verkaufe . ,
r Conrad Schlosser ist gesonnen, feiner weyl. Ehefrauen Land,

Niender Kirchspiels , in der Ebckeriege belegen, groß . 58 ^ Grase , nebst
guter Behausung unter - annehmliche Conditiones , auf May 179 -4 anzu¬
treten zu verkaufen , von den Kaufgeldern kann der Käufer 2.000 Rthlr.
gegen 4 Procenk - darin , behalten ^ von diesem - Laiche wird , jährlich an Herr¬
sch a scl. Gefälle , circa 14 , Rthlr . und an,die Niender Kirche 1 Rthlr . 11
Sch . bezahlchauch wird davon allevorkommende Hofdienste , als von Haus-
lchgs Sresten gebräuchlich ist, . - verrichtet . ,, - Solle - der Verkauf nichderfol¬
gen , so wird dieses Land auf 6 aUf künftigen May anz « sangende Jahre
verheuret . Wer zu -einem - oder andern Lust hat , kann sich am igten dieses
in des Gästchirths ÄluMroths Hcüife einfinden , und arcordiren, , Die
Cöndiuones können yorherv b'

ey dem Eigener eingesehen werden.
2 - Gottlob Sieginann, . will sein in der S . Annen Staße - ste¬

hendes vom Gerichts Schreiber Deeken bewohnceL Haus, . aus freyer Hand
verkaufen . Zur Nachricht bieget, - daß . beydiesim Hause jährlich 1 K-Rth

'
kr.

-i8 Sch Lgndheuex ein-zuheben smch und, . namsUmssänden , der halbe,
auch wohl der gqnze -̂ auffchillü -ig - zinslich stehenchlechen, - und das Haus
May 17 ^,4 angetreken . werden kann. -Liebhaber wollen sich je eher, je lie¬
ber meiden . . . , '

i z ^
Der bekannte Eiaenthümer des im Wiefelser Kirchspiel bele¬

senen , von Manline Foltert Laden bewohnten halben Landes/ ist gesonnen,
u dassel-
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dasselbe nebstBehausung Kirchen und Lägerstellen , aus freier Hand zu ver¬

kaufen . Liebhaber dazu können sich am Losten Julii in Reeitt Heren Krug-

Hause zu Wiesels , Nachmittags z Uhr einfinden , woselbst auch 14 Tage

zuvor die Conditionen einzusehcn . Zur Nachricht dienet annoch , daß auf

Verlangen des Käufers die Hälfte oder ein Drittel des KaufschillittgS ge¬

gen . 4 prc . Zinsen , darin mehrere Jahre stehen bleiben könne.

Verheurungen.
i Weyl . Nicolaus von Cöln Wittwe ist Willens , ihr Haus auf

dem Kniphauser Siel , nebst 214 Grasen Landes auf einige May 1794

anzutretende Jahren zu verheuren . -

Dieses Haus ist in einem guten Zustande , zur Handelschaft bequem
und wohleingerlchtet ; es ist auch seit sehr langen Jahren darin die Hand¬

lung mit gutem Erfolge getrieben . Da im Kniephausischen keine Kauf¬
manns Innung existiert ; so kann ein Jedweder darin die Handlung be¬

treiben . Liebhaber wollen sich am Sonnabend den aasten Juny des Nach¬

mittags um r Uhr in Friedrich Minßen Krughaus aufm Kniphausersiel
einfindem . ^ - .

2'
Johann HinrichS Janßen ist Willens , sein im Packenser

Kirchspiel belegenes Landgut , die Bauerey genannt , groß pl . m . 44sMat¬
ten Groden Land , nebst Behausung und Garten , am aasten Juny in Zk-
ude Eiters Boicken Hause zu Hocksiehl auf einige May 1794 anfangende

Jahre zu verheuern,

z Johann Herrman Eden auf Hockstehl ist gesonnen , sein nahe
bey Hocksiehl in Sengewarder Kirchspiel belegenes , zur Handlung und

Bäckerey sehr bequem eingerichtetes Häus , auf drey May 1794 ange-

hendeJahre wiederum zu verheuern . Liebhaber dazu wollen sich am Frey¬

tage als den a i sten Juny deshalb in seiner Behausung einstnden , die Be¬

dingungen vernehmen , und nach Gefallen Heurung treffen.
4 Johann Hermann Eden auf Hocksiehl , ist gesonnen , sein aM

Packenser Kirchhofe belegenes Haus nebst Obst - Und Kohl - Garten , auf
ein oder mehrere May 1794 angehende Jahre , wiederum zu verheuern.

Liebhaber dazu wollen sich deshalb am Donnerstage als den 2 ? sten Juny
in seiner Behausung einfinden , die Bedingungen vernehmen , und nach

Gefallen Heurung treffen . . ^
^



Gelder.
r Es sind aujeßo vier bis zoo Ginthl . Heppenser Arm Capital

Zu belegen, wer dazu Lust und Belieben hak, der kan sich beim HeppenserArm Iurat Lübbe Harken Senior einfinden , und mit ihm wegen die jähr¬
liche Zinsen accordiren.

2 Es sind sofort 150 Rthlr . gegen hinlängliche Sicherheit zins-
ktäglg zu belegen , man kann sich deshalb an Bleeker in Jeher wenden.
, .

z Es sind so gleich zoo Rthlr . zu 4 Procent gegen gehörige
Sicherheit zinsbar zu belegen, wem damit gedienet ist, der kann sich bei/
dem buchhaltenden Arm Iurat , Jhste Habben Johanßen zu PaackenS
Melden.

Schüttungs Sache.
Es wird hiedurch angezeiget , daß 2 Beeste, als r gelbllches und

i schwarzes, beyde etwas weislich vor die Stirn , mit , unter dem Halse
Hangenden hölhernen Täflein, gezeichnet mit dem Buchstaben A, auch fer - '
ner dadurch kenntbar, daß an beyden die Spizze des linken Ohrs abge¬
schnitten , dieses aber so wohl als das rechte Ohr noch einen Einschnitt hat,
wahrscheinlich , von dem Neu Grodinger Außen Deiä ) sich verirt , von Jo-
Han Hinrich Bley am i ten dieses, auf seiner Weide angetroffen, und auf
Obrigkeitliche Verfügung in die Waage , auf den Rüster Sieht gebracht'
werden. Der nicht beranke Eigenthümer derselben, hat sich von Zeit der'
r sten Publicaron an, inwendig 14 Tagew zu melden- widrigenfals der
öffentliche Verkauf der Beste , nach vorgängig abgezogenen Kosten, und
Entschädigung, zu;n Besten der Armen verfügt werden muß. Wor>
ngch . re. Maricnhausen , den 4trn Juny ' 79z.' Vieth,

'
. Russisch- Kayserlicher Comnnffions Rath . -

Nötificationen.
1 ^ Da ich meine Druckerey in Aurich auf . Michaely verlaß«,

uyh mich hiehex nach Jever , in meine hiesige Druckerey begebe, so mm,
ch- solches meinen geehrtesten Freunden und Gönnern hiemit öffentlich
bekannt . Aurich , den zosten May ' 79 ) .

- - I . H . L . Vorgeest , Buchdrucker.



2 Edo Memmen auf HoruMer Siel , verlangt 2 bis z Zimmer
Gesellen , wer dazu iust hat , kan sich je eher je lieber melden.

z Der' Weinhändlec Diederich Wilhelm Hammerschmkdt, läßt
auf Verlangen - verschiedener Personen» eine Parrhey Pyrmonter Bmnnen-
Wasser kommen . Sollten noch mehrere hieran Theil nehmen wollen, so
erbittet er sich gegen diesen Frey tag Nachricht, .weit er nicht mehr kommen'
lassen wird, als bestellt ich

4 Es ist nur vor etlichen Tagen aus eine gewiße Art ein Korb
mit- Bienen entliehen, ich ersuche hiedurch öffentlich um die Zurückgabe
desselben. Johann Hinrich Tönnieß auf der Schlacht.

5 5 Körbe mit Bienen , 20 Stück ledige Korbe und ein dazu
gehöriges Haus , worin 20 Köche stehen können, will ich verkaufen.

Johann Hinrich Tönnieß.
6 Johann Hermann Eden aufHocksicl, will ein sehr schönes und

von Kennern - geschätztes Forte Piano verkaufen. Dieses Instrument ist
mit Mahagoni- - Holz ganz eingelegt, mit einer Decke versehen , und über¬
haupt in der Verfassung, daß Kunstverständige, die es gesehen, solches ohne
Tadel und schätzbar finde«. Man wolle sich bei ihm auf Höchstel des¬
halb nrelden . . ^ ^ - . . . . .

-
7 Ich mache dem geehrten Publicum hiemit bekant, das ich mit

einer ansehnlichen Quantitaet neue Sensen und Sichten von bester Güte
und Qualitaet zum Verkauf sehr versehen bin, so wohl bey Dutzend als ein¬
zelne Stücke , und verkaufe « Stück st wohl Senßen als Sichten zu 9 sch.
oder r g Stüber , die doppelt schwere aber zu 24 Stüber , auch verobkigire
mich, ( so wohl wie die unerlaubte Fremde aüßerÄlarkt hier und im lande
herum streichende Hausirer) bemeldete Waare auf Täuschung oder Wandel
mit sehr billige Bedingung verkaufen, und verspreche einen jeden die beste
Waare nach dem billig möglichsten Preiße zu liefern , weswegen ich mich
Len zahlreichsten Zuspruch wünsche. Jever , den roten Juny 1793.

Wilh . Helmr . Otteu.
Kaufmann in der Schlacht - Straße.

8 Die Wlttwe Lauts ist Willens , den ihr zugehörige » Manns
Kirchensih in dem gläsernen Stuhl hinter dem Adelichen Kirchenstuhl
zu verkaufen.
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Nro . I.

Jeverische Fuhr - Ordnung . <Z. ä. 2erbü>
ä . 5 . ^ov. 1740.

z<) oli Gottes Gnaden Wir Johann Anglist , Fürst zu Anhalt, Her¬
zog zu Sachsen, Engern und Westphalen , Graf zu Ascanien , Herr zu
Zerbst , Bernburg , Jever und Kniphaus-n , rc.

' Urkunden hiermit : Wasmaaffen zwar die in Unscrercr Herrschaft Jever im
Jahr 1671 . xublicirteWagen . Oräonsncevon Uns?lnno1722. aus Ansuchen der
rasigen Fuhr . Leute erneuert und in verschiedene» Punctcn verbessert worden . All«
iieweiln aber besagte Jeversche Fuhr - Leute anderweit in Schafften unkerchanigst
zu erkennen gegeben, wie sie bey denen ins Ost - Friesische gehenden Fuhren mit
der in beregter Unserer Fuhr - Ordnung gesetzten 1 ^-» nicht auszukommen ver¬
möchten, und solchemnach um Erhöhung derselben demüthigst gebekhcn : Eo mö¬
gen Wir nicht bergen, daß Wir sstharmn Gesuch, in Betracht der angeführten
Umbstandc, in Gnaden Statt gegeben, und folgende neue Fuhr - Ordnung , aus
Landes - ObrigkeiclicherWachl tmd-Hvhrir^ erftnigen^ lassen:

y Befehlen, ordnen und wollen Wir, daß alle diekenkgen, welche itzt und
künfftig in diese Fuhr - Rolle ausgenommen zu werden , verlangen, in Unserer Erb-
Stadt Jevern, oder darzu gehörigen Vorstädten wohnen, und ihre Nahmen bey
Unserer Jeverischen Regierung angeben und verzeichnen lassen , auch jedesmal
wenigstens acht Personen in der Rolle seyn sollen.

2) Dieienigen. welche sich entweder itzo in diese Rolle begeben, oder noch
künfftig einzutreten begehren, sollen darbcy verbleiben, und nicht daraus gehen,
sie haben denn von Unserer Regierung deshalb Loosens erlanget , und es ein Bier,
tel Jahr vorhero aufgekündiget.

z) Sollen alle in der Rolle sich befindendeFuhr -Leuke gute tüchtige Pfer¬de , und Geschirr, auch mit tauglichen Körben ober sonst wohl geschlossene Wa¬
gen haben, damit sie ihre Fuhren Winters und Sommers , nach hierunter fol¬genderhecialeraAnweisung , gebührend verrichten , und sowohl reisende, als
andere Unsere Untcrthanen , so sich deren bedienen wollen , damit sicher und ver¬
wahret seyn, bey Straffe jedesmal 2 . Rrhlr wovon i . Drittheil Unserer Cam»
mer, 1 . Drittheil denen Armen, und 1 . Drittheil dem Voigt aufm Alten Markte,

als



als welchem die Aufsicht über die kn der Fuhr - Rolle befindliche Leute und de¬
ren Pferde und Wagen hiemttihecj-Ilccranbefohlen wird, heimfallen soll.

4) Damit auch hierüber desto bessere Aufsicht geschehe, und dieser Unser
wohlmeynenden Verordnung in allen Punkten genau nachgelebet werde, soll Un¬
sere Ieverische Regierung unverzüglich eine guLüücirk- Person zum Fuhr - und
Wagen - Meister, auf des Alten Marekt - Voigts Vorschlag, bestellen, und damit
jederzeit, bey vorfallender Veränderung cooriaulren ; Und wo dieser Wagen-
Meister irgend einen Abgang und Mangel findet, dem er vor sich zu remeäire»
nicht vermag , hat er solches dem Voigt auf dem Alten Marckte sogleich anzu¬
zeigen , und von ihm mailten- zu begehren , welcher auch damit ohne Aufenthalt
an Hand zu gehen , und nach Befinden davon der Regierung Bericht zu thun,
krasse dieses angewiesen wird.

;) Soll alljährlich zweymal, nemlich aufm Kl-x - Tag und von
einem aus Unserer Regierung hierzu vexirirreo , und dem Voigke auf dem Alten
Marckte, über die in der Fuhr , Rolle befindliche Fuhr - Leute, auch Pferde, Wa.
gen und Geschirr, Villr-cloa angestellet, und alles genau besichtiget werden, und»
da sie bey einem oder andern Fuhrmanne etwas untüchtig befinden , sollen sie ihn
binnen 8 - Tagen solches zu verbessern anhalten , und noch darüber in z . Rthlr.
Brüche, halb denen Armen, halb aber denen itzt erwehnten Lommillarieo zum
Besten, vertheilen, überdiß auch, da der Fuhrmann, in bestimmeter Frist nicht
tüchtige Pferde, oder was sonst ermangelt, anfchaffen würde, ihn sofort aus der
Rolle stoffen.

6) Der Wagen- Meister soll von einer jedenFuhre von Frembden z.
Stüber , von Einheimischen 2. Stüber, vor Bestellung des Wagens, zu ge¬
niesten haben.

7) Sollen sowohl itzige, als künfftig zu bestellende Fuhr - Leute bey dem
Voigt aufm Alten Marckte und bey dem Wagen -- Meister ihre Namen angeben,
und aufteichcn lassen, letzterer aber eine solche l-ik- auf ein Bres geklevct für
seine Thür hangen, worbey durch einen Zeiger angemercket wird, an wem dir
Ordnung zu fahren fty.

8) Derienige Fuhrmann nun, an dem fothane Ordnung ist, soll mit sei¬
nen Wagen und Pferden jederzeit in solcher Bereitfchafft stehen, daß er längstens
innerhalb ' einer Stunde abfahren könne, bey Straffe 2 . Rthlr ., wie denn allen
Fuhrleuten , ausser der Ordnung zn fahren, bey gleicher kcen verboten wird, und
fallen solche Strass- Gelder i . Drittheil Unserer Cammer , 1 . Drittheil

'
den Ar.

men, und e . Drittheil dem Alten Marckts - Voigt anheimb.

- y) Wenn derienige, an dem die Ochnung ist, nicht gebührend aufwartet,
so soll dem nächst folgenden zu fahren von dem Wagen - Meister ertaubet, und

A 2 - re-



relxeLttve anbefohlen werden , oder widrigenfalls der Wagen - Meister gehalten
feyn , eine andere Fuhre binnen einer Stunde zu verschaffen ; da aber auch sol¬
ches nicht geschehen könte , ist dem Reisenden , oder wer der Fuhre benöthiget,erlaubet, sich selber darnach umbznsehen , auch sogar eines frembdcn sich zu be¬
dienen, und was er dafür über die verordnet« Fracht etwa zahlen muß. das soll
von dem Wagen - Meister alsofort unweigerlich entrichtet, und von dem, an wel¬
chem die Ordnung gewesen , hinwieder erstattet werden, über welches dieser noch
ln den Halbscheid der Fracht, die er hatte verdienen können, und zwar, i . Drit-
theil an Unsere Cammer , i . Dritcheil in der Fuhrleute Büchse, und r . Dritthcil
dem Alten Marckts - Doigte zu bezahlen verfallen sepn, die Ordnung auch das
mahl ihn vorder- gehen soll.

io) So bald eine Fuhre abgegangcn, soll es dem nächstfolgenden durch den
Wagen - Meister angezeiget werden, und da solches durch ihn versäumet würde,
daß daher derjenige, an dem die Ordnung wäre , nicht zeitig genug bereit feynkönnte , soll der Wagen - Meister allen Schaden , so dem Fuhrmann«, oder Rei¬
fenden , laut vorgehcnden ^ rrlculs , darüber zustoffen würde, zu ersetzen und auf
sich zu nehmen schuldig und gehalten , feyn.

ki) Die kn der Rolle verzeichnet « sowohl itzkge als künfftkge Fuhrleute sollen,wenn eine , zwo, drey oder vier Personen die in dieser Ordnung bcstimmete Fracht
ihnen zu erlegen sich osterir -o , oder einen Wagen mit Gütern beladen und ab¬
gehen lassen wollen, sowohl bey Tage als Nacht , auf Kley - und Sand - Wegen,
vnverweigerlich zu fahren, und nichts mehr dafür zu fordern gehalten sey«.

i2) Von dem ersten̂ Ef^ bks "den erfken^>rr6vriL 7ols sor Mie ,völleLadung
auf jede Meile ein halber Reichs - Thaler, und des Winters zwantzig Schaf be¬
zahlet, bey denen nach Ost - Frießland gebenden Fuhren aber für jede Meile zur
Fracht achtzehen Schaf, und des Winters fünff und jwantztg Schaf gegebenwerden. -

'

iz) Dok eine volle Fracht werden vier Personen, junge nnt> unerwachfene
2 . vor einen, Säuglinge aber , so auf ihrer Eltern Schooß sitzen, gar nicht gerech¬
net. waren aber nur drey oder weniger Personen vorhanden, so können sie so viel
Güter und Lsg-z- bey sich haben, daß es insgesambt dir voll« Kracht, als 900
Pfund schwer, ausmachtt.

14) Ein Reisender, oder wer sonst der Fuhre sich bedienen will, bezahlet vob
(eine Lade . Q>6re, oder Pack, so er unter seinen Armen tragen kan. Und nichtüber 50 . Pfund wieget, keine besondere Fracht ; ist es aber schwerer , soll er da¬
vor so viel als vor einen Menschen . Und, da es schwerer als ein Mensch , oder
über 150. Pfand seyn solte, davor nach kroxorciou entrichten.

rz) Wenn auch vier Personen Hrhanden sind, welche mit einander fahren
wolte», soll der Fuhrmann alsbald mit ihnen abfahren, und, ohne derer vier er«

sie-



steren Bewilligung , keine » mehr aufnehmen ; da er aber mehrere mit solchemCoa-
Los aufnimmt, soll er von allen insgcsambt nicht mehr als die bestimmte Fracht
fordern . '

16) Es sind aber diejenigen LoLcr und Packen , wofür wie vor einen Merr^
scheu bezahlet wird, auch für eine Person zu rechnen.

i?) Da auch die Fuhrleute über die bestimmet Fracht jemanden etwas wehr
zümuthen, oder unbescheiden , mürrisch und widerspanstig sich bezeigen würde»,
stllen sie davor, dein Befinden »ach , von Unserm Voigt . oder auch von der Rk
gieruug , scharff angesehen , und nachdrücklich bestraffet werden.

iZ ) Da es sich aber zutrüge , daß ekn , zwcp oder drey Personen alleine sich-«fanden, und eine Fuhre degehreten , sollen sie die die volle Fracht bezahlen.

iy) Würde aber ein Einheimischer einen Wagen begehren ms Land zu fah¬
ren, und selbigen bep sich behalten wollen , soll er dem Fuhrmanne täglich 15.
Schaf sambt Essen und Trinken, auch Stallung und Futter geben , oder da er die.
ses nicht wolte, dem Fuhrmanne vor alles täglich einen Reichs - Thaler zu reichen
schuldig scyu.

2s) Wann auch mehr Personen verbanden , so an einen Ort hinzlifahre»
willens, und doch eine, zwey , oder drey Personen einen Wagen vor sich , allein
haben wollen, stehet ihnen solches zwar frey , jedoch daß sie die volle Fracht
bezahlen.

21) Und da der Fuhrmann einige Maaren oder Personen mehr dazu auf-
mhmen würde, ( so ihm aber ohne derer crsteren e-xrcllco Loyseos zu thun nicht
erlaubet ist ) sollen vorige dessen an der Fracht, nach , der bcstimmeten lar « , zu
jhrem Theil zu genießen haben, und so viel weniger zahlen.

22) So ofst aber Wir, oder Unsere Hof . und (Hl . Bediente , bis aufdie
Regierungs - Landgerichts - tüvnMon- l - und Cammer - Rache , ^ ileirorc,, Rent¬
meister und8ccrcr-,rien,' wie auch den Bürgermeister UnsererErb - Stadt Fe¬
vernincluü/e, nicht weniger auch Unser Voigt ans dem Alten Marckte, in . Ue-
xsrä stiner über die Fuhr - Ordnung habenden Aufsicht , eine oder mehr Fuhren
zu haben begehren, so wollen Wir, und Unsere Bediente sollen, des Sommers
vor jede Meile 12. Schaf, in das Ost - Friesische aber einen halben Rthlr. -des
Winters, wenn 2 . oder g . Pferde gebraucht werden, 18 Schaf, vor 4 . Pferde
24 . Schaf, in das Ost Friesische aber Einen Rthlr . vor 6 . Pferde >, Rrylr. y.
Schaf, in das Ost - Friesische aber anderthalb Rthlr . und zwar w . nn 4 . oder 6.
Pferde genommen werden, Winters und Gommers gleich bezahlen ; Und da Wir
auch zuweilen einige Frachten gebraucheten, so sollen die Fuhrleute, ein jeder von
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jlnni psr Ulis rille Fracht innerhalb Landes , ohne Unterscheid des Orts , es
sey mit Maaren oder Personell zu holen , oder hinzubringen , ohne Entgeld vrr.
pflichtet seyn;

2z ) Wie nun Wir und Unsere kn vorhergehenden 22sien ^ rrlcul ernannte
Bediente desjenigen Fuhrmanns , an dem die Ordnung , und wenn derselbe die
erfoderte Fuhren zu thun c- psbl - «fl, Uns jedesmal bedienen wollen und sollen;
Also soll dargegen derjenige , so darzu untüchtig erfunden werde » mögte , nicht nur
seines krivlle ^ i sogleich verliifljg seyn , und aus der Rolle gefttzel werden , sondern
es ist auch derjenige solchenfalls , der in der Ordnung auf jenen folget , zu fahren
verbunden . Jngleichen wenn sich jemand mit untüchtigen Pferden und Wagen
auf den Weg begibt , also daß Wir , oder Unsere Bediente , und reisende Personen,
dadurch aufgehalten , und in Schaden gesetzct werden , so soll derselbe , mit Aus¬
setzung aus der Rolle , und Erstattung alles Schadens und Kosten , in ; Rthlr.
Straffe , i . Dritheil Unserer Cammer . i Drittheil denen Arme » , und i . Drittheil
dem Voigt aufm Alten Maxckte , verfallen seyn.

24 ) Alle diekenigeil Oerter Unserer Herrschafft Jevern von der Stadt aus
gerechnet , welche bis »nherp vor eine Meile x - Lr - r, sollen auch ins künfflige da,
für bezahlet werden . Weilen aber einige weiter entfernet , und daher billig , daß
denen Fuhrleuten dafür ein mehrers gereichet werde ; Alß sollen hinkunfftig
bis nach

briell - ri ^ yen - Siehl , Tengshausen , Minsen , Rüster - Siehl , Heppens und
das Fehr , wie auch an das Jeverische Zoll ' Haus , ohliweit Ellens,

für eine und eine halbe Meile gerechnet , und darnach das Fuhr - Lohn ent,
richtet werden,

25 ) Für eine volle Fracht sind zu rechnen
drey Tonnen Rocken , Weisen , Erbsen oder Bohnen , vier Tonnen Ger¬
sten , füiiff Tonnen Maltz , Buch - Weitzs » , Hafer , drey Tonnen Bier , drey
TonnenButtcr , Eine Wisse oder zwey Ochßhauptcr Wein , oder Brandt,
rbeiir , dreyßig Mehlen , zwölff Gparrstöcker s 20 . Fuß , 1500 . Latten,
Pfannen , Flohreu , Klinckers und Backsteine , nach dem Gewichte von 922.
Pfund , 920 . Pfund Eisen , vier Tonnen Steinkohlen , sechzehn Vaßer
Seiffe,

26 ) Weil » auch nicht füglich mehr als drey schmale Tonnen Eßig, . oder
trockene Maaren , auf einen Wagen geladen werden können , und es einem gelegen
seyn möchte , andere Maaren darbey bis aus 920 . Pfund insgesamt schwer auf¬
zuladen , so sind die Fuhrleute solche ohne weiteres Entgeld mit aufzmichmen
schuldig . -

27 ) Alle übrige Maaren und Güther , so alhier nicht h -eciUrcc werden kön¬
nen , sind nach hex krtw <vrion von 922 . Pfimd zu rechnen.
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28) Da auch einige Kauffleute, oder andere Personen, ihre Maaren zu¬sammen auf einen Wagen laden wölken, soll solches dem Fuhrmanne gleich gelten,wenn es nur insgesambt das Gewichte von yoo . Pfund nicht übcrtrifft ; will aber
jemand vor einen Lctkcc, oder Pack, etwas mehrers versprechen, so ist es dem
Fuhrmanne wohl zu gönnen, nur daß er bey Strafe 2 . Rthlr davon i . DrittheilUnserer Cammer , r . Drittheil denen Armen, und r . Drittheil dem Alten Marckts-
Doigte gebühret, über die vräio-ire Hxe niemanden weiter etwas abfordere.

29) Wenn jemand einen Fuhrmann entweder mit stch ausnimmt, oder Gü-
ther zn fahren orctoonir- r, soll dieser eine Fracht» umb den Halbscheid der Fracht
zurück zu fuhren gehalten seyn, worden jedoch demjenigen, welcher stch der Fuhrebedienet, die Freyhcit Vorbehalten bleibet , den Fuhrmann mir Futter und Mahl,
auch Stallung , billigmaßia zu versorgen, welchenfalls der Fuhrmann vor die Lc-
lvuc , oder Rückfracht, weiter nichts zu xr -el-näirc , haben soll.

go) Daferne jemand auf einem Slehl , oder an einem andern Orte Unser
Herrfchaffe, Maaren und Güter liegen halte, und solche nach der Stadt Jever,»der vice vertii , von dar nach denen Stehlen, oder andere Herker, bringen lassenwolle, sollen die in der Rolle befindliche Fhurleute vor die in der l 'axe bcniehmle
Fracht solche zu hohlen und hinzubringen gehalten, dargegen aber auch nieman¬
den erlaubet seyn, andere Fuhrleute, wenn die Orclwsrü es nicht gestatten wollt»,darzu zu gebrauchen.

Zi ) Würde aber jemand Unserer Einwohner und Unterthanen von seinen
Freunden besuchet, stehet demselben stcy, solche auf seine «, oder einem gedunge,neu Wagen , den sie etwa mitgcbracht, zu führen, wohin cs beliebig , wie denn
einem jeden die Freyhcit verbleibet, stch seiner eigenen Pferde und Wagen nach
Gefallen zu bediene», wenn er nur keine Fuhren vor Geld damit verrichtet.

Z2) Jngleichen wenn jemand mit seinen eigenen Pferden kn Unserer Stadt
und Herrfchafft ankommt, bleibet demselben unbenommen, stch dessen eigenes Ge¬
fallens weiter zu gebrauchen.

gz) Die frcmbden Fuhrleute sollen keine andere Maaren und Personen, als
welche sie in der Hinreise durch Unser Stadt und Herrschafft gebracht , wieder
durchfahren , sondern alle die Personen und Gmher, so sie anderswo ausgenom¬
men, daselbst abzusetzen gehalten seyn.

g4) Im Fall aber einem , odern mehrern Personen gestatte« würde, mit ei¬
ner zufälligen Fuhre zu verreisen, so soll zuförderst der dritte Thejl der->r<li -isi'reii
Fracht dem bestallten Wagen Meister in der Fuhrleute Lomps - oic - Büchse er¬
leget werden , und der frembde Fuhrmann gebalten seyn, mit demjenigen, an dem
die Reihe ist, und welchen solchenfalls die Ordnung das mahl vorbey gehet , der
übrigen Fracht halber sich zu vergleichen.

gz) Dascrne nun jemand, welcher in die Fuhr - Rolle nicht aufg -nommen
ist, sich unterstehen möchte , frembde Personen oder Güther zu führen, demselben
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fick ein Rad aus dem Wagen , oder die Strange abgcnomme» werden, bis darü¬
ber von dem Voigt aufm Alten Marckte, oder andern Bedienten des Orts, wo
dergleichen Fuhrleute angetroffcn werden, Kundschafft eingezvgen und die Sache
entschieden worden.

'

z6 ) Wenn jemand einen Fuhrmann ausserhalb Landes mit sich zu nehmen,
und auf der Reise bey sich zu behalten begehret, soll er demselben des Sommers
einen halben Reichs - Thaler , und des Winters r8 - Schaf vor Liege - Geld zu ge¬
ben schuldig sepli, und ihn darben mit nothdürfftigen Essen und Trkncken versor¬
gen, vor die Pferde zu Rauch - Futter, Stallung , Hafer und Streuung aber nichts.
In das Ost - Friesische wird dem Fuhrmann des Sommers iZ . Schaf, und des
Winters 24 . Schaf paLrcr.

g?) Alle diejenigen Fuhrleute , ivelche hinkünfftig in diese Unsere Fuhr - Rolle
ausgenommen zu werden verlangen, sollen bey ihrem Antritt i . Rthlr. 8 - Gl. in
Unsere Cammer , i . Rthlr . 8- Gl . denen Armen, r . Rthlr . zu Unserer Jeverifcher»
Regierung , i . Rthlr. in der FuhrleuteBüchse, und i6 . Gl . dem Voigte aufm Al-»
tcn Marckte, alsobald ju entrichten schuldig sepn.

z8) Uird wird übrigens allen und jeden Kauffleuten und Ccahmern Unserer
Stadt und Herrschafft Ievern , sich einiger ftcmbdcn in der Fuhr - Rolle nicht
ausgezeichneten Fuhr - Leute zu Führung ihrer Chram- Maaren aus die Marckte
zu bedienen, bey Strafe 20 . Rthlr . , wovon 7. Rthlr . Unserer Cammer , 7 . Rthlr.
denen Armen, 4 . Rthlr . der Fuhrleute Lomp-zoie - Büchse, und 2 . Rthlr . dem
Alten Marckts - Voigte heimbfallcn sollen, hierdurch ernstlich unterläget und ver-
bothm.

gy) Wie denn auch allen sremklcn Fuhrleuten , einige Personen und Güther,
als die sic ?--Lci/c anhero gebracht, wieder nrit zu nehmen, und langer als 24.
Stunden in Ievern auf solche Personen zu warten , hiermit ebenmäßig untersaget
wird , also , daß, wenn selbige langer als 24 . Stunden verweilen , sie .sichderer
dasigen Fuhrleute zu ihrer Rückreise Mienen sollen.

Wir begehren demnach an Unfern der Herrschafft Jever bestalten Statthal¬
ter , Ober - Land - Drost und ?r-c6ä-nrcn, befehlen auch Unseren hur Regierung
daselbst verordntenVlce ,?rLüäcor -o , Rathen und^ llcfforco, über diese Un¬
sere Fuhr - Ordnung, bis wir solche entweder .verändern , oder gar cMrcn , fest
zu halten, die Fuhrleute sowohl darbey gebührend zu schützen , als selbige auch zu
schuldigster Beobachtung derselben anzuhalten . Zu -essen Urkund haben Wir
Uns eigenhändig unterschrieben, und Unser Fürst! . Jnsiegcl beydrücken lassen ; So
geschehen und gegeben auf Unser keliä-a- zu Zerbst, am 5 . Mvmhr . /raao -740

I 0 hann Lluguff.
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llM. II.

^ 6§ u1at1vum

für

hiesige 0 rä 0 nÄvt: 2 Fuh r l e u t t.
<-

i.

<s bleibet dk 'Hochfürstliche -guadjgst -c .'UAi'. irtL Fuhrordüng ch -i . 5 . 1747,.in allen zwar die erntzige Vorschrift, der die Fuhrleute zu geleben haben.

H. 4.
Wann indessen in obgedachter gnädigsten Verordnung die WeiteallerDerterhie¬

siger Herrschaft, und angränßender Bezircke nicht bestimmet worden , und hier¬
aus öftere lZti eiligkeiten erwachsen, so ist Versals folgendes festgefttzet, und die
Weite der" hauptsächlichsten Oerter nahmentlich bestimmet, nach welcher Meilen-
zal denn auch die in gleicher Entfernung liegende zu bezaleu stnd ; MS Zinsen.
l4cx»p - ai . kri -<lcri<zuea Siel, 1'

engsl,2uscn, KMerstel , das Feh.r mrd das Iever-
sche Zollhaus bei Ellens, werden /uxcs A. 74 , der Fuhrordnung ausdrücklich auf
14 Meile gerechnet, welchen noch Horumer Siel, der Neue Groden , der Ban-
telsiel und das Herrschaftliche Moor hinMreten, dagegen werden hiemit
, >Vis^ lien , dleucoöc, Lancic , auf -

Zerren?, blobcciUrcbeii , 8c . loorr, kälccn;, 4loolct>el, dlrrl-
eolizusen , ^Vüx>s>clr und deren angranzcndc Oerter aus —
'V^ievcl ;, ^Vsclä-var -lco , 8tllcnllcils, 8c !iorkea5, UNd ?»o<lel, auf
LIpveri» und llVeKrau, auf — — —

Auswärtige Oerter aber anlangend.
L,cer auf — 6 . M.
Marilea — — — — z . M.
Zürich , -—- . — — z . M.
Utiklmuall Über - den Klep — — I . M.

über das Sand — — — »4M.
Qarolioca Siel M.
Hrlcil - l-urx auf —» W.
Litxcl >- —. — . —, l . M.
ldi'cueohllrz .über den Kley — — - - 2 . M.

- über das Sand — — — 24 M.
L V-

— e.
M.
M.
M.



V-r-1 über den Kley
über das Sand

Lolckor» über den Kley
über das Sand

OläeoburA —
I^aixksutcn - -
LcnAVLröea —
ke -iilcrvaräca

M.
2^ M.
z . M.
6 . M.
r . M.

M.
i . M.

/ .ccun — — — — » M.
» cullsäk 6« <Iea» auf — — — I . M-
gefttzet . Soleen sich in Ansehung der nicht der nicht ausgesetzten Oerter zwi¬
schen den Reisenden und dem Fuhrmann Irrungen hervor tbun, so können sol¬
che nach dem etwaigen Verhältnis vom r>ra-fc«ro unentgeldlrchgeschlichtet worden.

§. Z.
Der §. 19 . der Fuhrordnung des Inhalts:

„ Würde aber ein Einheimischer einen Wagen begehren, ins Land zu fahren,
„ und selbigen bey sich behalten wollen, soll er dem Fuhrmann täglich 15 sch -,
„ samt Eßen und Trinken, auch Stallung und Futter geben , oder, da er
„ dieses nicht wolte, dem Fuhrmann für alles täglich einen Reichs ?Haler
„ zu reichen schuldig seyn.

wird hiedurch folgender Gestalt naher bestimmet:
Fahrt ein Einheimischer oder Fremder, der sich hier aufhält, ins Land und

will den Fuhrmann bev sich behalten, bezalt er, ohne absicht auf die Weite des
Orts, oder für die Ruckreise etwas nach zu zalen, die Reise mag einen halben
oder gantzen Tag dauern.

1) nebst Eßen, Trincken, Stallung und Futter — — >; sch.
2) sonst — — — » Rthlr.

»ur wird
-) In Ansehung der auf 14 Meilen bestimmten Oerter 6 fch . ,5 w. zügelest und
b) Eine Nachmittags Reise auf 4 oder H Meile dagegen nur mit 9 sch . oder»5

sch . bezalt , nachdem der Fuhrmann mit den Pferden frey gehakten wird oder
nicht. Indeßen da die Anfchickung zur Fuhre bey weiten und kurtzen Res,
sen einerley Umstande erfordert , so wird in diesem Betracht, wenn der Fuhr¬
mann ohne Verweiln zurückfahren kann, , für eine Fahrt.

Don einer ^ Meile — — — 9 sch.
und von einer ch Meile — — — 7 sch.
ohne alle weitere Beköstigung oder .lesrsirunß zugebilliget, jedoch ohne haß für
die etwaige Rückfracht weiter etwas erleget werde,» darf.

Würde nun der Reisende langer als einen Tag ausbleiben, muß er dem Führ¬
mann , wie Eingangs dieses §xi>i gedacht.

täglich - - -
>

- ' - W-
oder — —> — — r Rthlr.

« legen, wogegen letzterer schuldig ist, ihn nach einen jeden andern Ort, der
^
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ter i -I- Meile und zurück , oder Im Fall die Reise vou einem Ort zum andern gien-
ge, wenigstens 2-1 Meilen zu fahren . Was darüber wird nach Meilen-ahl rr»-
mäßig bezalt.

§. 4 .
Kein Fuhrmann soll sich unterstehen, außer der Ordnung für sich oder

andere aufs kand zu fahren, vielmehr ist er schuldig , wenn er auch hier in und
bey der Stadt mit Mist oder Heusahren beschäftiget wäre , wenn er der Reihe nach
in der Rolle gekündigetwird, in der gesetzten Frist mit seiner Fuhre bereit zu scyn,
doch kann xrsciecku « loci auf vorgangigcs Ansuchen indes Fuhrmanns - eigenen
Angelegenheiten , oder wenn er etwann für andere, Holtz, Torf, Sand oder an¬
dere Frachten fahren wollte, in soserne die Ordnung dadurch wahrscheinlicher
Weise nicht unterbrochen wird, äihcliüeeo.

,
- - - / , § - 5 .

Und damit keiner inskünftige bekürtzet werde, so hat der Wagenmeister
das Fuhrgeld , wenn der Ort wohin die Reise gehet gleich angegeben werden kann,
gleich nach geschehener Kündigung genau nach der Tore einzusordern, und richtig
an den Fuhrmann abzulicfern, überhaupt aber auch dieser und vorhergehender
Verordnung bey Gcfangniß Straft zu gelebcn.

Ueber die gesetzte 1 -r -cc xz»6ret sowohl für die Mellen, als in allen übri¬
gen Fälle» vorerst bis weiter an Zulage, z schaf. Sixnsrum Jever in der
Regierung den 2gflen July 1766.

(^ . 8.)



Nis . Hl.

Au terthämg - gkhorsamste Vorstellung mit Bitte

wie Einhalts

fiir

die sämtliche Oedotranz Fuhrleute HLeseM Imploranten-

mit Beil. A. und B . .

krocl« ke § . lev . ö . 30 . k'ebr. »79z.

wird zwar bey cintrekmden Umstanden dm iiuplorantlschcn Ordonnanz
Fuhrlcuixn, noch eine Zulage von Acht Grote ffir jede Meile von ttm May d . Z.
qnhebsnd, jedoch nur vorerst .und bis auf weitere demnächst z« treffende und dm
Zeitläuften nach abzuändernde Verfügung bewilliget; indeßen hat die Ordonanz
in sonstigen Punkten sich genau nach der Fuhr Nolle 1740, rcH . dem in »nn«,
, 766 , derselben nachgefügtcn Regulativ zu richten, und soll, damit dieses alles

zu Jedermanns Wissenschaft um so weißer gelangen möge, dahin die Veranstal¬
tung getroffen werden, daß die Fuhrrolle «l - 1740, das K-AuiLnv <Z- -m . 1766
und das itzige ä«crer dem hiesigen Wochenblatt zu zweyeu Mahlen einverleihet
werde. Uebrigens ist dieses dem krrkccto 8udurb»ao und dem Wagenmeister
«achachtlich zuzustellen, auchsoll mit der in §?>»« ga -nco der Rolle begründeten Vi¬

sitation der Ordonanz Fuhrwerks jarlich unausgesetzt verfahren werden..
Occret , lerer » e LoUeß . UcZ. ö. 27 . 179z.

A '-S ' 'S » ^ ^ *
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